
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Tätigkeiten als Psychotherapeut, Teil 3.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at
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Welche Tätigkeiten als Psychotherapeut 
sind von der Umsatzsteuer befreit? Teil 3

Steuern im Bild, Teil 210

Das gehört nicht zur Tätigkeit eines Psychotherapeuten:
•  eine Vortragstätigkeit einschließlich der Abhaltung von Seminaren 

(z. B. Wirtschaftsseminare, Seminare auf dem Gebiet der Persönlich-
keitsentwicklung) und der Fortbildung von Psychotherapeuten

•  Berufs-, Betriebs-, Organisations- und Managementberatung

•  eine schriftstellerische Tätigkeit, einschließlich Redaktionstätigkeit 
in Fachzeitschriften

•  die Mitarbeit in Rundfunk- und Fernsehsendungen

•  die Tätigkeit in Fachbeiräten

•  eine Forschungstätigkeit

•  die Erstellung von Gutachten 

•  eine Supervision: Von der Selbsterfahrung und der psychotherapeu-
tischen Behandlung unterscheidet sich die psychotherapeutische 
Super vision insbesondere dadurch, dass sie vom berufl ichen Kon-
text ausgeht und bestimmte Probleme des berufl ichen Handelns 
 refl ektiert. Sie strebt grundsätzlich keine Rekonstruktion oder 
 Modifi kation der gesamten  Person bzw. ihres Verhaltens und ebenso 
wenig primär eine Behebung eines an. Bezüglich der Ausbildungs-
supervision sind andere Bestimmungen zu beachten.


